
Gemeinde Aumühle

Beschlussauszug
aus der

4. Sitzung der Gemeindevertretung Aumühle 
vom 13.07.2017

TOP 18 Überlegungen zur Änderung der Hauptsatzung

Herr Czerwinski berichtet über die Beratung im Personal- und Koordinierungsausschuss. Es soll 
die genaue Zuständigkeit für einige Liegenschaften der Gemeinde geklärt werden. 

Herr Mylius legt einen neuen Vorschlag für einen Beschluss vor. Er bemerkt, dass eine Ände-
rung der Hauptsatzung nur für diese Festlegung aufgrund des bürokratischen Aufwandes in 
Hinblick auf die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht zu aufwändig wäre. Eine Änderung 
der Hauptsatzung sollte der Gemeindevertretung nach den nächsten Kommunalwahlen überlas-
sen werden. 

Beschluss:
Die Zuständigkeit für die gemeindlichen Liegenschaften wird wie folgt verbindlich festgelegt:

a) Gemeindewohnungen: Sozial- und Liegenschaftsausschuss
b) Schule, Sportanlagen und Spielplätze: Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport
c) FFA und Bauhof: Umweltausschuss
d) Rathaus: Personal-und Koordinierungsausschuss
e) Bismarckturm: Kuratorium der Stiftung Aumühle
f) DRK-Gebäude und Kita: Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport
g) Gebührensatzungen: Finanzausschuss

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt: 17

Ja-Stimme(n): 17

Nein-Stimme(n):   0

Enthaltung(en):   0
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